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Vor t r a rr s not i z 

Bericht Mar.Att. 0810 vom 29.2.40 
betr. : 

NorweO'isches Schießverbot 

Marineattache~meldet, für die von ihm bereits ~emel­
dete Vermutung, daß in Norwegen ein Schießverbot Q'e­
~eD Übermacht bestände, sei jetzt der Beweis erbracht 

Eine Marineflie.qerstelle habe folgende Auskunft 
.9'e,geben: 

1. Der Torpedobootsko~~andant der im Ralle' Altmark n 

nicht rreschossen habe, habe damit ~enau den Vor­
schriften entsprechend gehandelt. 

2. Die Verordnung besa~e~ daß cecen einen pberlecenen 
Geqner kein Kampf auf,c:enommen werden solle , damit 
unnützes Blutverrrießen vermieden werde. "' ... 

30 Die für die Luftwaffe erlassene Verordnung gelte in 
gleicher Weise auch für die Marine und damit für die 
Küstenartillerie. ~ 

Mar.Att. fÜpt hinzu, er habe bisher nicht fesi 
stellen können ob diese Verordnung auch für die Ar­
mee gelte, müsse es aber annehmen. 

Er nehme demnach mit Bestimmtheit an, daß jedE 
Ortsbefehlshaber erst bei seiner vorrresetzten Stelle 
rückfragen müsse, um einen Schießbefehl zu erhalten. 
Er glaube jedoch nicht, daß~die Anordnun~ auch .qegen· 
über etwaigen russischen Angriffen gelte, da die 
Volksstimmung gegen Russland eine wesentlichj schär­

fere Einstellung rechtfertige. 
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